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Ein wirkliches Gebetbuch, das den Studenten anleitet, sein ganzes Denken

und Handeln mit Gott zu besprechen. Wahrheit, Weg, Leben sind die drei Kreise
des Buches. Überall geht die Belehrung in die Tiefe, auf den Grund alles Glaubens
und Äetens. Für den Universitätsstudenten besonders zu empfehlen- * *

Das illustrierte Reue Testament der Herderschen Verlagshandlung bzw.
die zunächst herausgegebenen vier Evangelien und Apostelgeschichte (Übersetzung

von Dr. Weinhart, durchgesehen, sowie mit sorgfältig ausgewählten Anmerkungen
von Professor Dr. Simon Weber, III. Aufl., Taschenausgabe) bringt als Bilder-
schmuck prächtige Schöpfungen von Friedrich Overbecks. Gerade diese 40 Darstel-
lungen aus den Evangelien, die leider so schnell vergessen gingen, haben hier den

rechten Ort. Die Anmerkungen zum Vulgatatext werden wegen ihrer gedrängten
Kürze und des präzisen Inhaltes dem Buche ohne Zweifel eine weite Verbreitung
sichern. Preis Mk. 2—3, ohne Bilder Mk. 1.—. V. k.

Kriegs- und Schlachten-Atlas 1S14—1S1K. In 37 Karten nebst Ge-
schichtstabelle des Weltkriegs. Velhagen u. Klasing in Bielefeld u. Leipzig 1916.
Preis 60 Pfg.

Vorliegender Kriegs- und Schlachtenatlas ist eine Ergänzung zu Putgers Hi-
storischem Schulatlas und bringt in sehr feiner und übersichtlicher Ausführung eine

auf genauem Studium der Schlachtenberichte fußende Darstellung sämtlicher bisheri-
ger Kriegsoperationen an der West- und Ostfront, auf dem italienisch-österreichischen

Schauplatz, in Serbien und Ägypten, an den Dardanellen und in Türkisch-Asien.
Eine eigene Karte führt uns die durch Luftfahrzeuge belegten Gebiete Englands
vor, eine andere das Nord- und Ostseegebiet mit der Seeschlacht am Skager Nak.

Mehrere Karten befassen sich mit den Fahrten und Gefechten der deutschen Aus-
landschiffe auf allen Meeren, wobei die deutschen, britischen und nordamerikanischen
Kabellinien keineswegs vergessen sind. Dem Kiautschougebiet und den afrikanischen
Kolonien wurde ebenfalls besondere Aufmerksamkeit geschenkt- Jeder Geschichts-

lehrer wird mit großem Nutzen und Zeitgewinn diese äußerst praktische und billige
Kartensammlung sich beschaffen, an Hand welcher er auch die Weiterentwicklung
des Weltkrieges trefflich verfolgen kann. Dr. 4.

Schulnachrichtm aus der Schweiz.
Ausgabe von Wohlfahrtsmarken der Stiftung „Für die Jugend".

Die schweizerische Stiftung „Für die Jugend" («pro luventà»), die bekanntlich
den Zweck hat, Bestrebungen zum Wohle der Jugend unseres Landes zu fördern,
wird im Einverständnis und unter Mitwirkung der PostVerwaltung im Monat
Dezember nächsthin wieder drei Wohlfahrtsmarken zum Verkauf bringen, denen

die Eigenschaft von eigentlichen Postwertzeichen mit Frankaturwert zukommt. Es

sind: Eine 3er Marke (Verkaufspreis 5 Rp.) Bild: Freiburger Mädchen; eine 5er

Marke (Verkaufspreis 10 Rp.) Bild: Berner Sennenknabe; eine 10er Marke (Ver-
kaufspreis 15 Rp.) Bild: Waadtländer Winzerin. — Der sich nach Abzug des

Taxwertbetrages ergebende Überschuß soll zum Schutz und zur Erziehung gesähr-

deter Kinder verwendet werden; namentlich ist dabei auch die Fürsorge für eine

geeignete Ausbildung der aus der Schule tretenden Jugend
ins Auge gefaßt.
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Die Gültigkeit dieser Marken im PostVerkehr ist auf die Zeit vom 1. Dezember
1916 bis und mit 30. April l917, also auf 5 Monate, beschränkt. Es wird aus-
drücklich darauf aufmerksam gemacht, daß es sich hier um Inland-Wertzeichen
handelt, deren Gültigkeit gemäß den Bestimmungen des Weltpostvertrages im Aus-
landverkehr beanstandet werden kann.

St. Gallen. (Korr.) Kantonalkonferenz. Wer da glaubte, der Krieg
hätte mit allerhand unnötigem Krimskram auch dem undemokratischen Institut der

Kantonalkonferenz dauernd das Lebenslicht ausgeblasen, der sah sich dieser Tage
in seiner Meinung gründlich getäuscht. Denn 1917 soll nach einigem Unterbruch
wieder eine Kantonalkonferenz einberufen werden. Sie soll im Juli in Neßlau
tagen. Als Thema ist bestimmt worden: „Schule und Berufsberatung". Der
bez. Referent ist noch nicht erkoren. Dem Fernstehenden mag es etwas eigen-

tümlich erscheinen, daß Schreiber dies, der sonst dem Konferenzleben gut Freund
ist, sich für die Kantonalkonferenz nicht erwärmen kann. Verschiedene Umstände

spielen mit. Das Kind, eigentlich ist es längst kein Kind mehr, hat nicht einmal
den rechten Namen. Der volltönende Titel Kantonalkonferenz ließe auf ein all-
gemeines Stimmrecht, Willensausdruck der gesamten Lehrerschaft schließen, in
Wirklichkeit ist es nur eine Delegiertenkonferenz, aus allen 15 Bezirken beschickt.

Nicht ein jeder st. gallische Lehrer, der dabei teilnimmt, hat Stimmrecht, sondern

nur die eigens an jeder Bezirkskonferenz gewählten Delegierten. Unser Herrgott
hat am jüngsten Tage kaum so große Mühe, bis er die Schafe von den Böcken

geschieden hat, als der jeweilige Präsident der Kantonalkonferenz, bis er die

„Geschickten" von den „Ungeschickten' gesondert hat. Die „Ungeschickten" haben
sich mit dem Mitspracherecht zu begnügen.

Der Erziehungsrat bestimmt den Referenten. Er hat sein Referat so recht-

zeitig abzuliefern, daß es im Amtl. Schulblatt vom März oder April veröffentlicht
werden kann. Es soll nämlich samt den Thesen in den Mai-Bezirkskonferenzen
besprochen und zu den Thesen Stellung genommen werden. Die Ergebnisse der

15 Bezirkskonferenzen wandern darauf an den Korreferenten, der sich bemüht, die

l5 Ergebnisse zu summieren und ein praktisches Ergebnis herauszuschälen, was
oft nicht so leicht erscheint, wenn sich das Rechenexempel folgenderweise darstellen

läßt: Z-a-a-j-a—u. Also erst, wenn der aufgetragene Knochen durch die

15 Bezirkskonferenzen buchstäblich auf den Knochen abgenagt ist, wird der „Braten"
noch der Kantonalkonferenz zu weiterem Abnagen überwiesen, wohl nach dem nn-
fehlbaren Spruch: Gut gekaut, ist halb verdaut! Guten Appetit!
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